
info@intakt-reisen.de

www.intakt-reisen.de

+49 (0)30 20616488-0

Allgemeine Reisebedingungen

Intakt-Reisen GmbH & Co KG (www.intakt-reisen.de) ist ausschließlich Vermittler touristischer Leistungen. Die nachfolgenden

Veranstalter-Reisebedingungen entsprechen dem letzten Stand, der uns durch den Veranstalter dieser Reise mitgeteilt wurde

und beziehen sich explizit nur auf die Reisen, in welcher die direkte Verlinkung hierauf erfolgt. Für die Rechtsgültigkeit dieser

Reisebedingungen kann Intakt-Reisen GmbH & Co. KG nicht verantwortlich gemacht werden.

1. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES

1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Veranstalter den Abschluss des Pauschalreisevertrages

verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen des

Reiseveranstalters für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.

1.2 Die Buchung kann schriftlich, per Fax, SMS oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen.

1.3 Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen

einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.4 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch den Reiseveranstalter

zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem

Kunden eine Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger übermitteln.

1.5 Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot

des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses

neuen Angebotes zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme durch

ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.

1.6 Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z. B. Internet) gilt für den Vertragsabschluss: Der Kunde wird Schritt

für Schritt durch den Buchungsvorgang geleitet. Ihm steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum

Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung. Mit

Betätigung der Schaltfläche „zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des

Reisevertrages verbindlich an. Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Betätigung des Buttons

„zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages

entsprechend seiner Buchung (Reiseanmeldung). Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung des

Reiseveranstalters beim Kunden zustande, die auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt.

2. BEZAHLUNG

2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur fordern oder

annehmen, wenn dem Kunden der Sicherungsschein übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung

des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig, die innerhalb von 7 Tagen nach

Erhalt der Rechnung zu bezahlen ist. Die Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein

übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 6 genannten Grund abgesagt werden kann.

2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und /oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so

ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit
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Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu belasten.

3. LEISTUNGS- UND PREISÄNDERUNGEN NACH VERTRAGSSCHLUSS

3.1 Abweichungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss

notwendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die

Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.

3.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.

3.3 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von

dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger zu informieren.

3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom

Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine solche

Reise angeboten hat. Wenn der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist

reagiert, gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen.

3.5 Hatte der Reiseveranstalter für die Durchführung der geänderten Reise bzw. Ersatzreise geringere Kosten, ist dem Kunden

der Differenzbetrag zu erstatten.

3.6 Der Reiseveranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise, insbesondere im Fall

der Erhöhung der

Beförderungskosten oder der Abgabe für bestimmte Leistungen wie Hafenbzw. Flughafengebühren, bei der Erhebung einer

Energieumlage oder einer Änderung für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, wie folgt zu ändern:

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung der Beförderungskosten kann der Reiseveranstalter vom Kunden den

Erhöhungsbetrag verlangen.

b) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen-, Flughafen-, Einreisegebühren,

Energieumlagen oder Touristenabgaben dem Reiseveranstalter gegenüber erhöht, so kann der Reisepreis um den

entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des

Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für den Veranstalter

verteuert hat.

3.7 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises wird der Reiseveranstalter den Kunden unverzüglich

informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8% ist der

Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen

Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kun-

den aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde muss diese Rechte unverzüglich nach Erklärung der Preiserhöhung geltend

machen.

3.8 Der Kunde kann eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn die unter 3.6 genannten Preise, Abgaben oder

Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn zu niedrigeren Kosten für den Reiseveranstalter führen. Hat der

Kunde mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstatten.

Tatsächlich entstandene Verwaltungsausgaben, die dem Kunden auf dessen Verlangen nachzuweisen sind, können von dem

zu erstattenden Mehrbetrag abgezogen werden.

4. RÜCKTRITT DES KUNDEN VOR REISEBEGINN

4.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter

zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt

werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträger zu erklären.

4.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf

den Reisepreis. Stattdessen kann der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder

unvermeidbare außergewöhnliche Umstände vorliegen, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt
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getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

4.3 Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten

Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. Der

Reiseveranstalter hat die folgenden prozentualen Entschädigungspauschalen entsprechend dem Zeitpunkt des Zugangs der

Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn ermittelt.

Flugpauschalreisen

bis 30 Tage vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises,

ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 35 % des Reisepreises,

ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises,

ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 60 % des Reisepreises,

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-show) 75 % des Reisepreises.

Kombinierte Ecuador-Festland / Galapagos-Reisen

bis 46 Tage vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises,

ab dem 45. bis 30. Tag vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises,

ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 65 % des Reisepreises,

ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 85 % des Reisepreises,

ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 90 % des Reisepreises.

Fährpauschalreisen

bis 46 Tage vor Reiseantritt 15 % des Reisepreises,

ab dem 45. bis 30. Tag vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises,

ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 30 % des Reisepreises,

ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises,

ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 70 % des Reisepreises,

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-show) 90 % des Reisepreises.

Pauschalreisen mit Eigenanreise

bis 30 Tage vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises

ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 30 % des Reisepreises

ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises

ab dem 6. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-show) 75 % des Reisepreises

Kombinierte Rad-Schiff-Pauschalreisen

bis 84 Tage vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises,

ab dem 83. bis42. Tag vor Reiseantritt 30 % des Reisepreises,

ab dem 41. bis 28. Tag vor Reiseantritt 60 % des Reisepreises,

ab dem 27. bis 4. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises,

ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt (no-show) 90 % des Reisepreises.

4.4 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein

oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist als die von ihm geforderte Pauschale.
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4.5 Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, individuell berechnete

Entschädigung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils

anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschädigung

unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen

konkret zu beziffern und zu belegen.

4.6 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden

Bedingungen unberührt.

5. UMBUCHUNGEN

5.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes

des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden

dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann der Reiseveranstalter bei Einhaltung der nachstehenden Frist ein

Umbuchungsentgelt pro Reisenden erheben. Dieses setzt sich bei Individualreisen bis 31 Tage vor Reiseantritt aus den

individuell zu beziffernden konkreten Kosten zuzüglich einer Servicepauschale von 50 € zusammen. Bei Gruppenreisen

beträgt das Umbuchungsentgelt bis 65 Tage vor Reiseantritt pauschal 75 € pro Person.

5.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt

möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen gemäß Ziffer 4 und gleichzeitiger Neuanmeldung

durchgeführt werden.

6. RÜCKTRITT WEGEN NICHTERREICHENS DER MINDESTTEILNEHMERZAHL

6.1 Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die Vertragsinhalt geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl

festgelegt, so kann der Reiseveranstalter bis 30 Tage vor Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten, falls die

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den

Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

6.2 Bei einem Rücktritt aus oben genanntem Grund übernimmt der Reiseveranstalter keine Erstattungen für Fremdleistungen

wie z. B. Flüge, die der Kunde außerhalb des Leistungsangebotes des Veranstalters erworben hat.

7. KÜNDIGUNG UND AUSSCHLUSS AUS VERHALTENSBEDINGTEN, PSYCHISCHEN ODER PHYSISCHEN GRÜNDEN

7.1 Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer

Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die

sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.

7.2 Ist der Kunde den in der jeweiligen Reisebeschreibung genannten Anforderungen erkennbar körperlich oder psychisch

nicht gewachsen, ist die Veranstalter-Reiseleitung berechtigt, den Kunden ganz oder teilweise vom Reiseprogramm

auszuschließen. Ein Ausschluss durch die Reiseleitung ist ebenfalls möglich, sollte der Kunde nicht über die für die Reise

notwendige Wanderausrüstung verfügen.

7.3 Bei Kündigung bzw. Ausschluss behält der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den

Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung

der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten

Beträge.

8. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN

8.1 Mängelanzeige

Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Kunde Abhilfe verlangen. Soweit der Reiseveranstalter

infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder
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Minderungsansprüche nach § 651 m BGB noch Schadensersatzansprüche nach

§ 651 n BGB geltend machen. Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung am Urlaubsort

zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel dem Reiseveranstalter

an dessen Sitz zur Kenntnis zu geben Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist

jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

8.2 Fristsetzung vor Kündigung

Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reisemangels kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine angemessene

Frist zur Abhilfeleistung zu setzen.

Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig

ist.

8.3 Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung

Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen sind unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.)

der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei

Verspätung innerhalb 21 Tagen an die Fluggesellschaft zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die

Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des Veranstalters anzuzeigen.

8.4 Reiseunterlagen

Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen nicht innerhalb der vom

Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält.

9. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG

9.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht schuldhaft

herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach

internationalen Übereinkünften oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung

unberührt.

9.2 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit

Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden.

10. AUSSCHLUSS VON ANSPRÜCHEN UND VERJÄHRUNG

10.1 Ansprüche nach § 651 i BGB hat der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Die Geltendmachung

kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine

Geltendmachung auf einem dauerhaften Datenträger wird empfohlen. Ansprüche des Kunden wegen Reisemängeln

verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.

10.2 Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch

begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der

Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER DIE IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUNTERNEHMENS

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens

verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über sämtliche im Rahmen der Reise zu erbringenden

Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch

nicht fest, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen,

die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den

Flug durchführen wird, muss er den Kunden informieren. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot kann über

die Internetseite des Veranstalters abgerufen werden.
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12. BUCHUNG EINES HALBEN DOPPELZIMMERS

12.1 Hat sich bei Buchung eines halben Doppelzimmers ca. sechs bis vier Wochen vor Reiseantritt kein gleichgeschlechtlicher

Zimmerpartner angemeldet, erhält der Kunde automatisch ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung oder ein Einzelzimmer. In

diesem Fall berechnet der Reiseveranstalter 50 % des Einzelzimmerzuschlags. Ist der Kunde damit nicht einverstanden, hat er

die Möglichkeit, entweder kostenfrei auf eine andere Gruppenreise aus dem Angebot des Veranstalters umzubuchen oder die

gebuchte Reise kostenlos zu stornieren.

12.2 Bei Buchungen innerhalb eines Monats vor Abreise berechnet der Veranstalter den vollen Einzelzimmerzuschlag, wenn

kein Zimmerpartner zur Verfügung steht.

13. VERMITTLUNG VON FREMDLEISTUNGEN

13.1 Bei der Buchung von Fremdleistungen wie Versicherungen, Bahnfahrten oder Flügen, die nicht Teil der

Leistungsausschreibung sind, haftet der Veranstalter ausschließlich für die Vermittlung der Fremdleistung, nicht aber für die

Erbringung der Leistungsinhalte.

13.2 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Stornobedingungen des jeweiligen Vertragspartners.

14. VERSICHERUNGEN

Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten

bei Unfall oder Krankheit empfohlen. Beide Versicherungen sind im Veranstalter-Reiseschutzpaket der ERGO

Reiseversicherung AG enthalten, das vom Veranstalter vermittelt wird.

15. VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ

Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass er nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Er ist derzeit

gesetzlich nicht dazu verpflichtet. Dennoch muss er nach den gesetzlichen Vorschriften den Link der Online-

Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission http://ec.europa.eu/consumers/odr angeben.

Stand: August 2025

DATENSCHUTZ

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Der Veranstalter verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auf Basis der folgenden Rechtsgrundlagen:

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO – zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten.

Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO – zum Schutz lebenswichtiger Interessen.

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – zur Wahrung berechtigter Interessen, sofern Ihre Grundrechte nicht überwiegen.

Bei Vorliegen einer ausdrücklichen Einwilligung: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Zweck der Datenverarbeitung

Der Veranstalter ist Veranstalter und Anbieter von Erlebnis- und Aktivreisen. Er verarbeitet Ihre Daten ausschließlich zu

Zwecken, die im Zusammenhang mit der Anbahnung, Durchführung und Abwicklung Ihrer Reise sowie der Kundenbetreuung

stehen.
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Speicherdauer und Datenlöschung

Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie sie für die genannten Zwecke notwendig sind. Nach Wegfall

des Zwecks oder Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht oder gesperrt. Eine längere

Speicherung erfolgt nur, wenn gesetzliche Verpflichtungen dies verlangen oder eine fortdauernde vertragliche Beziehung

besteht.

Ihre Rechte als betroffene Person

Als betroffene Person stehen Ihnen folgende Rechte zu:

1. Auskunft

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie

verarbeiten.

2. Berichtigung

Sollten Ihre Daten nicht korrekt oder unvollständig sein, können Sie deren Berichtigung verlangen.

3. Einschränkung der Verarbeitung

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird – etwa

während einer Prüfphase der Richtigkeit Ihrer Daten.

4. Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, wenn beispielsweise der Verarbeitungszweck entfällt oder Sie

Ihre Einwilligung widerrufen.

5. Unterrichtung

Wenn Sie eines der oben genannten Rechte (Berichtigung, Löschung, Einschränkung) geltend machen, teilt der Veranstalter

dies allen Empfängern mit, denen Ihre Daten offengelegt wurden.

6. Widerspruch

Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen, wenn diese auf Grundlage von Art. 6

Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt. Im Fall von Direktwerbung haben Sie ein uneingeschränktes Widerspruchsrecht.

7. Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Zuständig für den Veranstalter ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Telefon: 0211 38424-0

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Website: www.ldi.nrw.de

8. Widerruf Ihrer Einwilligung

Sie können eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft

widerrufen – z.  B. per E-Mail an den Datenschutzbeauftragten des Veranstalters. Die bis zum Widerruf erfolgte

Datenverarbeitung bleibt davon unberührt.
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Der Schutz Ihrer Daten besitzt einen hohen Stellenwert beim Veranstalter. Bei jedem Zugriff auf eine Seite aus dessen

Angebot und bei jedem Abruf einer Datei von dessen Server werden Daten über diesen Vorgang in Protokolldateien (Logfiles)

gespeichert. Diese gespeicherten Daten werden nur zu statistischen Zwecken und zur kontinuierlichen Verbesserung des

Internetangebotes des Veranstalters ausgewertet. Eine Auswertung mit Personenbezug und eine Weitergabe an Dritte finden

nicht statt.

Folgende Daten werden bei jedem Aufruf der Internetseite des Veranstalters vom Computersystem des aufrufenden

Rechners erhoben:

(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

(2) Das Betriebssystem des Nutzers

(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers

(4) Die IP-Adresse des Nutzers

(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs

(6) Antwortcode des Servers – HTTPS-Status-Code

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der

Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle

der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der

Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens drei Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist

möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des

aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.

Die Datenschutzpolitik des Veranstalters richtet sich im Übrigen nach der für diesen geltenden Datenschutzleitlinie.

Daten der Reisebuchung

Die im Zusammenhang mit der Reise erfassten Daten der Reiseteilnehmer werden ausschließlich zur Durchführung der Reise

und zur Kundenbetreuung verwendet. Dazu dient auch eine Liste der Teilnehmer einer Reise, sortiert nach Namen und

Vornamen, die jeder Mitreisende vor Reiseantritt erhält. Falls die Aufnahme in die Liste nicht gewünscht wird, kann dies dem

Veranstalter gegenüber bei Buchung oder mit Erhalt der Buchungsbestätigung gesondert erklärt werden.

Die Mitarbeiter des Veranstalters, die Umgang mit personenbezogenen Daten haben, sind mit den Grundlagen zum

Datenschutz und zur Datensicherheit vertraut. Erhalten Sie trotzdem einmal unaufgefordert Post vom Veranstalter, teilt Ihnen

dieser auf Anfrage mit, woher er Ihre Adresse erhalten hat.

Verwendung Ihrer Kontaktdaten

Sie interessieren sich für die Reisen des Veranstalters und dieser sendet Ihnen passende Kataloge und Informationen zu.

Selbstverständlich können Sie dem Versand dieser Informationen jederzeit für die Zukunft widersprechen: Geben Sie dem

Veranstalter dann bitte einfach einen kurzen Hinweis (per E-Mail, Post oder auch telefonisch).

Cookies

Der Veranstalter speichert auf Ihrer Festplatte Cookies. Diese enthalten eindeutige Nummern, die außerhalb der Website des

Veranstalters keine Bedeutung haben. Sie werden aus technischen Gründen benötigt und enthalten keine Informationen, die

sie identifizieren könnten. In den Cookies werden folgende Daten gespeichert: Nachweis, ob Cookie-Hinweis gespeichert

wurde; Nachweis, ob Newsletter-Hinweis angezeigt wurde; Werte von Google Analytics; sog. Session-ID für den Veranstalter,

Internet Booking Engine und Agenturkennung; Bildschirmauflösung des Benutzer. Sie haben das Recht und die Möglichkeit,
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Ihren Browser so einzurichten, dass er die Cookies des Veranstalters ablehnt. In diesem Fall kann allerdings der

Funktionsumfang des Internetangebots des Veranstalters eingeschränkt sein.

Erneuern oder ändern Sie Ihre Cookie-Einwilligung

Webanalyse Google™ Analytics

Die Webseite des Veranstalters benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung

der Website durch sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Benutzung der Website des

Veranstalters durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers der Website des Veranstalters wird Google diese Informationen

benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen

gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-

Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; der Veranstalter weist Sie jedoch darauf hin, dass Sie in

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website des Veranstalters vollumfänglich werden nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen

Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter

dem folgenden Link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und

installieren.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter

https://marketingplatform.google.com/about/ (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz).

Der Veranstalter weist Sie darauf hin, dass auf dessen Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert

wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Der Veranstalter bedient sich im Rahmen von Google Analytics eines Verfahrens namens „Google Analytics 4“. Hiermit ist es

dem Veranstalter möglich, Informationen geräteübergreifend (Cross Device) und ausschließlich für eigene Zwecke zu

sammeln und zu kombinieren. Zentral ist dabei die pseudonymisierte Nutzer-ID. Nähere Informationen hierzu finden Sie

unter https://marketingplatform.google.com/about/

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; der

Veranstalter weist Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website des

Veranstalters vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies

erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung

dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Alternativ zum Browser-Add-On, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google

Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige

Erfassung Ihrer Daten beim Besuch der Website des Veranstalters verhindert. Der Opt-Out-Cookie gilt nur in diesem Browser

und nur für die Website des Veranstalters und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser,

müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen.
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Der Veranstalter nutzt Google Analytics weiterhin dazu, Daten aus Double-Click-Cookies und auch AdWords zu statistischen

Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager

(https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de) deaktivieren.

Der Veranstalter nutzt die Werbefunktion Google-Signale.

Signale ermittelt Daten von Websites und Apps, die mit Nutzern verknüpft werden, die mit ihrem Google-Konto angemeldet

sind und personalisierte Werbung aktiviert haben. Dadurch sind geräteübergreifende Berichte, geräteübergreifendes

Remarketing und der Export von geräteübergreifenden Conversions nach Google Ads möglich. Die Besucherdaten umfassen:

Standort des Endnutzers, Suchverlauf, YouTube-Verlauf und Daten zu Websites von Google-Partnern. Diese Daten werden

zusammengefasst und anonymisiert genutzt, um dem Veranstalter das Verhalten seiner Website-Nutzer zur Verfügung zu

stellen.

Customer Match Listen

Der Veranstalter nutzt Customer Match Listen im Rahmen seiner Google AdWords Werbeaktivitäten.

Für diesen Einsatz werden Listen mit verschlüsselten Nutzerdaten (z. B. E-Mail Adressen) bei Google AdWords hochgeladen.

Nach dem Upload überprüft das System, welche Daten bereits bekannt sind und ordnet diese Nutzer in eine Liste ein. Danach

werden die verschlüsselten Kundendaten automatisch wieder gelöscht.

Durch die Verwendung von sicheren Hash-Algorithmen, können die E-Mail Adressen nicht mehr in Klartext verwandelt

werden. Diese Verschlüsselung bietet daher optimalen Schutz.

Die Anbieter kommen dadurch nicht zu neuen Adressen.

Hotjar

Der Veranstalter benutzt Hotjar, um die Bedürfnisse seiner Nutzer besser zu verstehen und das Angebot auf seiner Website

zu optimieren. Hotjar ist eine Analysesoftware der Hotjar Ltd. (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street,

Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Mit Hotjar ist es möglich, das Nutzungsverhalten (Klicks, Mausbewegungen, Scrollhöhen,

etc.) auf der Website des Veranstalters zu messen und auszuwerten, ohne die jeweiligen Benutzer persönlich zu identifizieren.

Hotjar arbeitet mit Cookies unterschiedlicher Lebensdauer und anderen Technologien, um Informationen über das Verhalten

der Nutzer des Veranstalters und über ihre Endgeräte zu sammeln und sie an die Hotjar Server in Irland zu übermitteln. Die

folgenden Informationen können durch Ihr Gerät und Ihren Browser in einem pseudonymisierten Nutzerprofil aufgezeichnet

werden:

Die IP-Adresse Ihres Gerätes (gesammelt und abgespeichert in einem anonymisierten Format)

Ihre E-Mail-Adresse inklusive Ihres Vor- und Nachnamens, soweit Sie diese über die Website des Veranstalters diesem zur

Verfügung gestellt haben

Bildschirmgröße Ihres Gerätes

Gerätetyp und Browserinformation

Geographischer Standpunkt (nur das Land)

Die bevorzugte Sprache, um die Website des Veranstalters darzustellen

Log Daten

Die folgenden Daten werden automatisch durch die Server des Veranstalters erstellt, wenn Hotjar benutzt wird

Bezug nehmende Domain

Besuchte Seiten

Geographischer Standpunkt (nur das Land)

Die bevorzugte Sprache, um die Website des Veranstaltrers darzustellen

Datum und Zeit, zu der auf die Website zugegriffen wurde
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Hotjar benutzt zur Leistungserbringung auch Dienstleistungen von Drittunternehmen, wie beispielsweise Google Analytics

und Optimizely. Diese Drittunternehmer können Informationen, die Ihr Browser im Rahmen des Website-Besuches sendet,

wie beispielsweise Cookies oder IP-Anfragen, speichern. Für nähere Informationen, wie Google Analytics und Optimizely

Daten speichern und verwenden, beachten Sie bitte deren entsprechenden Datenschutzerklärungen.

Sie können die Erfassung der Daten durch Hotjar verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken und die dortigen

Instruktionen befolgen: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Google Adwords (Remarketing / Conversion Tracking)

Die Website des Veranstalters nutzt den Dienst Google Adwords. Google AdWords ist ein Online-Werbeprogramm von Google

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Dabei verwendet der Veranstalter zum einen die Remarketing-Funktion innerhalb des Google AdWords-Dienstes. Mit der

Remarketing-Funktion kann der Veranstalter Nutzern seiner Website auf anderen Websites innerhalb des Google

Displaynetzwerks (auf Google selbst, sog. „Google Anzeigen“ oder auf anderen Websites) auf deren Interessen basierende

Werbeanzeigen präsentieren. Dafür wird die Interaktion der Nutzer auf der Website des Veranstalters analysiert, z. B. für

welche Angebote sich der Nutzer interessiert hat, um den Nutzern auch nach dem Besuch der Website des Veranstalters auf

anderen Seiten zielgerichtete Werbung anzeigen zu können. Hierfür speichert Google eine Zahl in den Browsern von Nutzern,

die bestimmte Google-Dienste oder Websites im Google Displaynetzwerk besuchen. Über diese als „Cookie” bezeichnete Zahl

werden die Besuche dieser Nutzer erfasst. Diese Zahl dient zur eindeutigen Identifikation eines Webbrowsers auf einem

bestimmten Computer und nicht zur Identifikation einer Person, personenbezogene Daten werden nicht gespeichert. Sie

können die Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren, indem Sie dem nachfolgenden Link folgen und das dort

bereitgestellte Plug-In herunterladen und installieren: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Nähere Informationen zu Google Remarketing sowie die Datenschutzerklärung von Google können Sie einsehen unter:

https://policies.google.com/technologies/ads.

Ferner verwendet der Veranstalter im Rahmen der Nutzung des Google AdWords-Dienstes das sog. Conversion Tracking.

Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem

Rechner/Endgerät abgelegt. Diese Cookies verlieren nach 90 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten

und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung. Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholten

werden, dienen dazu, Conversion-Statistiken zu erstellen.

Dazu hat der Veranstalter Enhanced Conversions (Erweiterte Conversions) einrichtet.

Enhanced Conversions ist eine Funktion, mit der die Genauigkeit des Conversion-Trackings verbessert werden kann, bei der

die Privatsphäre der Nutzer geschützt wird, indem bestehende Conversion-Tags mit den gehashten Erstanbieter-Conversion-

Daten von der Website ergänzt werden. Das Hashing der Erstanbieterdaten vor dem Senden an Google Ads gewährleistet den

Datenschutz, da persönliche Informationen wie Name und E-Mail-Adresse in eine gehashte Zeichenfolge umgewandelt

werden.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; der

Veranstalter weist Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website des

Veranstalters vollumfänglich werden nutzen können. Darüber hinaus können Sie interessenbezogene Anzeigen auf Google

sowie interessenbezogene Google Anzeigen im Web (innerhalb des Google Displaynetzwerks) in Ihrem Browser deaktivieren,

indem Sie unter https://adssettings.google.de/authenticated die Schaltfläche „Aus“ aktivieren oder die Deaktivierung unter

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN vornehmen. Weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen

Einstellungsmöglichkeiten und dem Datenschutz bei Google finden Sie unter

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
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Nutzung des Facebook-Pixels und Verwendung von Custom Audience

Aufgrund des Interesses des Veranstalters an Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb verwendet der Veranstalter

auf seiner Webseite das „Facebook-Pixel“ des sozialen Netzwerks Facebook. Das „Facebook-Pixel“ wird von der Facebook Inc.,

1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square,

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben („Facebook“).

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische

Datenschutzrecht einzuhalten: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Durch Verwendung des Facebook-Pixels ist es zum einen möglich, die Besucher des Onlineangebots des Veranstalters als

Zielgruppe für die Darstellung und Auslieferung von Facebook-Werbeanzeigen / Facebook-Ads zu bestimmen. Entsprechend

wird das Facebook-Pixel vom Veranstalter eingesetzt, um die Facebook-Werbeanzeigen nur solchen Facebook-Nutzern

anzuzeigen, die auch ein Interesse an seinem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale, wie beispielsweise

das Interesse an Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseite bestimmt werden, aufweisen, die der

Veranstalter durch sogenannte „Custom Audience“ an Facebook übermittelt. Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchte der

Veranstalter sicherstellen, dass seine Facebook-Werbeanzeigen dem Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend

wirken. Des Weiteren besteht durch den Facebook-Pixel für den Veranstalter die Möglichkeit, die Wirksamkeit und Effektivität

von Facebook-Werbeanzeigen nachzuvollziehen und Statistiken zu erhalten.

Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook.

Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von Facebook-Werbeanzeigen erhalten Sie in der

Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Spezielle Informationen und Details zum

Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von Facebook:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-

Werbeanzeigen widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen innerhalb von Facebook angezeigt

werden, können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen

nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen

plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, ferner über die

Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die US-amerikanische

Webseite (http://www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-

choices/) widersprechen.

Einsatz von Social Media Plug-ins

a. Facebook

Der Internetauftritt des Veranstalters verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, Facebook

Ireland Limited, Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar

(weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“

gekennzeichnet.

Wenn Sie Mitglied bei Facebook sind und während des Besuchs auf der Website des Veranstalters bei Facebook eingeloggt

sind, erkennt Facebook das Datum und die Uhrzeit des Besuches auf der Website des Veranstalters, die Internetadresse,

ebenso die technischen Daten über die IP-Adresse und den genutzten Web-Browser sowie das genutzte Betriebssystem,

sowie die Nutzer-ID bei Facebook. Betätigen Sie eines der Social Plug-ins z. B. durch Anklicken, wird dies an Ihr Nutzerkonto

bei Facebook gesendet und dort gespeichert. Selbst wenn Sie nicht Mitglied bei Facebook sind, ist nicht auszuschließen, dass

Facebook ihre IP-Adresse speichert.
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Der Veranstalter empfiehlt Ihnen, sich über die hiervon umfassten Arten von Daten sowie Zweck und Umfang der

Datenerhebung und der weiteren Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie über Ihre diesbezüglichen

Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre zu informieren, indem Sie die Datenschutzhinweise auf

facebook.de lesen. http://www.facebook.com/policy.php

Um zu verhindern, dass z. B. Facebook die oben genannten Daten durch Ihren Aufenthalt auf dem Internetangebot des

Veranstalters sammelt, loggen Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Seite des Veranstalters bei Facebook aus. Um einen

generellen Zugriff von Facebook auf Ihre Daten auf den Webseiten des Veranstalters und sonstigen Webseiten zu verhindern,

können Sie Facebook Social Plug-ins durch ein Add-On für Ihren Browser (z.B. Facebook-Blocker) ausschließen.

b. YouTube

Die Webseite des Veranstalters nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube,

LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine der mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten des

Veranstalters besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server

mitgeteilt, welche der Seiten des Veranstalters Sie besucht haben.

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen

Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

c. Pinterest

Auf der Seite des Veranstalters verwendet dieser Social Plugins des sozialen Netzwerkes Pinterest, das von der Pinterest Inc.,

635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) betrieben wird. Wenn Sie eine Seite aufrufen die ein solches Plugin

enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt dabei

Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise Ihre IP-Adresse, die

Adresse der besuchten Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und Einstellungen des Browsers, Datum

und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies.

Weitere Informationen zu Zweck, Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre

diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

d. Instagram

Auf der Website des Veranstalters verwendet dieser Social Plugins des sozialen Netzwerkes Instagram. Betreiber der Seiten ist

die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Die Instagram Plugins erkennen Sie an dem Instagram-Logo auf dieser Website. Eine Übersicht über die Instagram Plugins

finden Sie hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wenn Sie die Website des Veranstalters besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und

dem Instagram-Server hergestellt. Instagram erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse diese Website

besucht haben. Der Veranstalter weist darauf hin, dass er als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten

Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhält. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung

von Instagram unter: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
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Wenn Sie nicht wünschen, dass Instagram den Besuch der Website des Veranstalters Ihrem Instagram-Nutzerkonto zuordnen

kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Instagram-Benutzerkonto aus.

Die Verwendung der Instagram Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein

berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien. Sofern eine entsprechende

Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25

Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des

Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Nutzung von Facebook Remarketing

Auf den Seiten des Veranstalters sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo

Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Sie die Seiten des Veranstalters besuchen, wird über die Remarketing-Tags eine direkte

Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass

Sie mit Ihrer IP-Adresse die Seite des Veranstalters besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch der Seiten des

Veranstalters Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen kann der Veranstalter für die Anzeige von

Facebook Ads nutzen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass er als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der

übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhält. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der

Datenschutzerklärung von facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy. Falls Sie keine Datenerfassung via

Custom Audience wünschen, können Sie Custom Audiences hier https://www.facebook.com/settings/?tab=ads deaktivieren.

Nutzung der Onlinebuchung ohne Cookies

Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen temporäre und

gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Wenn Sie Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter

Umständen bestimmte Features auf der Webseite des Veranstalters nicht zur Verfügung, und einige Seiten werden

möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Die Anmeldung und Nutzung erfolgt auf freiwilliger Basis. Der Zugriff erfolgt über eine gesicherte Verbindung zum

Dienstleister des Veranstalters, der zur Einhaltung strenger Datenschutzvorgaben verpflichtet ist.

Nutzung von Microsoft Bing Ads

Die Onlineangebote des Veranstalters nutzen zusätzlich das Conversion Tracking von Microsoft (Microsoft Corporation, One

Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Dabei wird von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt,

sofern Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf die Website des Veranstalters gelangt sind. Microsoft Bing und der

Veranstalter können auf diese Weise erkennen, dass jemand auf eine Anzeige geklickt hat, zur Website des Veranstalters

weitergeleitet wurde und eine vorher bestimmte Zielseite (Conversion Seite) erreicht hat. Der Veranstalter erfährt dabei nur

die Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine Bing Anzeige geklickt haben und dann zu Conversion Seite weitergeleitet wurden. Es

werden keine persönlichen Informationen zur Identität des Nutzers mitgeteilt. Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren

teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-

Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Weitere Informationen zum Datenschutz und zu

den eingesetzten Cookies bei Microsoft Bing finden Sie auf der Website von Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-

de/privacystatement.

Zusendung der Newsletter des Veranstalters

Möchten Sie einen vom Veranstalter angebotenen Newsletter empfangen, so benötigt dieser von Ihnen eine gültige E-Mail

Adresse. Um Sie persönlich ansprechen zu können, bittet der Veranstalter Sie des Weiteren, ihm Ihre Anrede und Ihren

Namen bekanntzugeben. Der Veranstalter verwendet diese Daten ausschließlich für die Zustellung seines Newsletters. Bei

der Anmeldung zum Newsletter des Veranstalters werden Daten erhoben, die es ihm gestatten, die Anmeldevorgänge

nachweisbar zu gestalten. Hierzu werden bei der vom Veranstalter genutzten E-Mail-Marketing Software Mailingwork der
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Zeitpunkt der Anmeldung und IP-Adresse gespeichert.

Ihre Daten sowie Ihr Nutzungsverhalten werden elektronisch gespeichert und zum Zweck der Analyse und um die E-Mail-

Inhalte des Veranstalters an individuelle Leser-Präferenzen anzupassen. So protokolliert der Veranstalter, ob eine E-Mail

geöffnet wurde und welche Links angeklickt wurden.

Sie können der Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten sowie deren Nutzung zur Zustellung des Newsletters des

Veranstalters jederzeit widersprechen. Dafür enthält jeder Newsletter einen Abmeldelink. Alternativ senden Sie eine formlose

Nachricht an den Veranstalter.

Bei datenschutzrechtlichen Anliegen wenden Sie sich bitte unter Nennung hinreichender Angaben zur Individualisierung Ihrer

Person (z. B. Name, Benutzername, E-Mail-Adresse) an den Veranstalter.

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des
Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie

(EU) 2015/2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Der Veranstalter trägt die volle

Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt der Veranstalter über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und,

falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall einer Insolvenz des

Reiseveranstalters.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

– Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

– Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen

Reiseleistungen.

– Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

– Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen

Kosten – auf eine andere Person übertragen.

– Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen

und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise.

Wenn die Preiserhöhung 8 % des

Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf

eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine

Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

– Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung

aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert

wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche

Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine

Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

– Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme

bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich

beeinträchtigen. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen

und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

– Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt
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werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne

Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht

„Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die

Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt,

Abhilfe zu schaffen.

–Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht

ordnungsgemäß erbracht werden.–Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten

befindet.

–Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen

zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der

Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden

gewährleistet. Der Veranstalter hat eine Insolvenzabsicherung mit der Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH,Sächsische

Straße 1, 10707 Berlin, Telefon 030 2840616, kontakt@drsf.reise, www.drsf.reise abgeschlossen. Die Reisenden können diese

Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz des Veranstalters verweigert werden.

-Die Pass- und Visumserfordernisse, ungefähre Visumsfristen und gesundheitspolizeiliche Formalitäten zu Ihrer Reise finden

Sie auf der Webseite des Veranstalters.

-Das vorliegende Angebot ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de
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